
6.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am ................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

     Schleswig, den ..........................                                             ....................................
                                                                                                            Stephan Dose
                                                                                                            Bürgermeister

7.  Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
-bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt
sind.

     Schleswig, den ..........................                                                 ........................
                                                                                                           (Unterschrift)

8.  Die Ratsversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am ................... geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Ratsversammlung hat die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40C, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am .................. als Satzung beschlossen und die
Begründung durch Beschluss gebilligt.

     Schleswig, den ..........................                                             ....................................
                                                                                                            Stephan Dose
                                                                                                            Bürgermeister

10. Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

     Schleswig, den ..........................                                             ....................................
                                                                                                            Stephan Dose
                                                                                                            Bürgermeister

11. Der Beschluss der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40C durch die Ratsversammlung sowie
die Internetadresse der Stadt und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfas-
sender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen
werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind durch Abdruck im Amtsblatt der Stadt
Schleswig am .......................... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf
die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am .................. in Kraft getreten.

     Schleswig, den ..........................                                             ....................................
                                                                                                            Stephan Dose
                                                                                                            Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE
1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bau- und Umweltausschusses vom ................

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtsblatt der
Stadt Schleswig am .................... erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde vom .................
bis zum ..................... durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am ............... unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

4.  Der Bau- und Umweltausschuss hat am .................. den Entwurf der 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 40C mit Begründung beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt.

5.  Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 40C, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung wurden in der Zeit vom .................... bis zum
.................... nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet unter www.schleswig.de veröffentlicht. Zeitgleich
haben die Unterlagen während der Sprechstunden öffentlich ausgelegen. Die Veröffentlichung
wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist von allen
Interessierten schriftlich, per E-Mail oder zur Niederschrift geltend gemacht werden können, am
.................... durch Abdruck im Amtsblatt der Stadt Schleswig ortsüblich bekannt gemacht. Der
Inhalt der Bekanntmachung der Veröffentlichung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB
zu veröffentlichenden Unterlagen wurden unter www.schleswig.de ins Internet eingestellt.

PLANZEICHENERKLÄRUNG
Planzeichen      Erläuterung Rechtsgrundlagen

I. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) 1 BauGB

Gewerbegebiet § 8 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) 1 BauGB

                         Grundflächenzahl, hier: 0,7 § 16, 17, 19 BauNVO

                         Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, hier: 2 § 20 BauNVO

                         Max. zulässige Firsthöhe, hier: 10,0 m § 16, 18 BauNVO

Bauweise, Baulinie, Baugrenze § 9 (1) 2 BauGB

                         Baugrenzen § 23 BauNVO

                         abweichende Bauweise § 22 BauNVO

Verkehrsflächen § 9 (1) 11 BauGB

                         Straßenverkehrsfläche § 9 (1) 11 BauGB

                         Straßenbegrenzungslinie § 9 (1) 11 BauGB

a

II

GRZ 0,7

GE

FH 10,0 m

Grünflächen § 9 (1) 15 BauGB

                         öffentliche Grünflächen Knickschutz § 9 (1) 15 BauGB

                         private Grünflächen Knickschutz § 9 (1) 15 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum § 9 (1) 20, 25 BauGB
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft

Pflanzgebot für Einzelbäume ohne Standortbindung § 9 (1) 25a BauGB

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung von Teilflächen (TF) mit Angaben der
zugehörigen immissionswirksamen flächenbezogenen § 9 (1) 24 BauGB
Schallleistungspegel (s. Text) hier: Teilfläche 9

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches § 9 (7) BauGB
                         des Bebauungsplanes

II. Darstellung ohne Normcharakter

                         vorhandene Flurstücksgrenzen

                         Flurstücksnummer

entfallender Knick

vorhandener Baum mit einem Stammdurchmesser über 20 cm

                         Sichtdreieck

vorhandene Höhenlinie in Meter über NHN

164

65/45

X X

TF 9

24.00

III. Nachrichtliche Übernahme

vorhandener, zu erhaltender Knick § 21 (1) 4 LNatSchG

Anbauverbotszone an der Kreisstraße K 129, hier: 15 m § 29 StrWG

TEXT (TEIL B)

1 Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1 - 21a BauNVO)

1.1 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt: Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind im Gewerbegebiet ausgeschlossen.

1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind im Gewerbegebiet Einzelhandelsbetriebe ausge-
schlossen.

1.3 Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe von max. 300 m² Geschossfläche
zulässig, wenn sie
- nicht mit Waren des täglichen Bedarfs handeln,
- in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem Großhandels-,
  Produktions-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb stehen und
- diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

1.4 Eine Überschreitung der max. zulässigen Geschossfläche vom 300 m² für den Einzelhandelsanteil
kann darüber hinaus bis zu max. 1.200 m² Geschossfläche ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn es sich um Gewerbebetriebe des Kfz-Handwerks, des holzver- oder holzbearbeitenden
Bereichs einschl. Möbel oder des Bau- und Gartenbedarfs handelt; auf eine Unterordnung des
Einzelhandelsanteils im Sinne der Ziffer 1.2.1, 3. Spiegelstrich kann in diesem Fall verzichtet werden.

2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

2.1 Für die abweichende Bauweise gelten die Vorschriften der offenen Bauweise ohne Längenbegren-
zung der Gebäude.

3 Höhenlage der Gebäude
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

3.1 Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens darf nicht höher als 50 cm über der mittleren Höhe
des zum Grundstück gehörenden Erschließungsstraßenabschnittes liegen.

4 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

4.1 Auf den Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (Sichtdreiecke), sind bauliche Anlagen und
Bepflanzungen nur bis zu einer Höhe von 0,80 m über der Fahrbahnoberkante zulässig.
Ausgenommen sind Bäume mit einer Kronenansatzhöhe über 2,50 m.

4.2 Auf den Baugrundstücken ist die Errichtung von Garagen und Stellplätzen gemäß § 12 Abs. 6
BauNVO sowie von Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO in einem Abstand von weniger als
3,00 m zum Fuß der festgesetzten Knicks nicht zulässig

5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
sowie Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)

5.1 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten und als 'zu erhaltend' festgesetzten Knicks sind dauerhaft
zu sichern. Pflegemaßnahmen an den Knicks sind im gesetzlichen Rahmen zulässig.

6 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen und sonstigen Gefahren im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Auf der Grundlage von § 1 Abs. 4 BauNVO wird das Gewerbegebiet mit der Teilfläche 9 (TF 9) belegt,
innerhalb derer Betriebe und Anlagen zulässig sind, deren Schallemissionen einen immissionswirksa-
men flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) von tags (6:00 bis 22:00 Uhr) 65 db(A)/m² und
nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) 45 dB(A)/m² nicht überschreiten.

Hinweise
Die im Text (Teil B) angesprochenen DIN-Vorschriften können bei der Stelle, bei der dieser Bebau-
ungsplan eingesehen werden kann, ebenfalls eingesehen werden.

Gemäß § 29 des Straßen- und Wegegesetzes SH dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen
Hochbauten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfer-
nung bis zu 15 m von der Kreisstraße 129 nicht errichtet oder vorgenommen werden.

10

8

K 
12

9

Kreisfeuerwehrzentrale

12

57

14

60

60
 a

St. Jürgener Koppel

4

3

6

9

39

39

46

39

39

39

39

39

39

39

39

39
46

179

123

125

126

140

164

165

119

120

71

40

41

164

484

486487

96

133

134

93

94

95

437

439

260

GE
II   a

GRZ 0,7
FH 10,0 m

St
.-J

ür
ge

ne
r-S

tra
ße

  K
 1

29

15m

15m

X
X

X

65/45
TF 9

70
,0

0

70
,0

0

5
5

5

3

5

5

3

3

5

3

3

SATZUNG DER STADT SCHLESWIG ÜBER DIE 3. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 40 C
"INDUSTRIEGEBIET HEINRICH-HERTZ-STRASSE  "
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 86 Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom ..................... folgende Satzung über die 3. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 40 C "Industriegebiet Heinrich-Hertz-Straße" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.
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Planzeichnung (Teil A)
Es gilt die BauNVO 2017/2023

3. ÄNDERUNG DES
BEBAUUNGSPLANES NR. 40 C

DER STADT SCHLESWIG

'Industriegebiet Heinrich-Hertz-Straße'
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